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öffentliche Sitzung 
 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Außerkraftsetzung der 
Straßenbeitragssatzung (einmalig) vom 17.03.2008 und der 
Straßenbeitragssatzung (wiederkehrend) vom 08.12.2017 und 
Deckung des Aufwandes der Investitionsaufwendungen für den 
Umbau und Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen nach Maßgabe 
der §§ 11, 11a, 11b KAG (aktuellste Fassung) bzw. §93 HGO 
(aktuellste Fassung) über Steuereinnahmen (Antrag der WG-
Fraktion) 

VL-62/2018 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Straßenbeitragssatzung (einmalig) vom 
17.03.2008 und die Straßenbeitragssatzung (wiederkehrend) vom 08.12.2017 aufzuheben. Eine 
entsprechende Aufhebungssatzung ist durch den Magistrat zu erarbeiten. 
Zur Deckung des Aufwandes der Investitionsaufwendungen für den Umbau und Ausbau der 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Großalmerode soll stattdessen nach Maßgabe der §§ 11, 
11a, 11b KAG (aktuellste Fassung) bzw. §93 HGO (aktuellste Fassung) verfahren werden. D.h., 
alle Aufwendungen für Investitionsaufwendungen für den Umbau und Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Stadt Großalmerode (sowohl der Eigenanteil der Stadt Großalmerode, sowie 
- neu - der Bürgeranteil, bisher gedeckt durch Straßenbeiträge) sollen ab dem 01.01.2019 durch 
Steuern (Grundsteuer) gedeckt werden. 
Hierzu ist der Stadtverordnetenversammlung durch den Magistrat bis zum Jahresende 2018 eine 
Grundsteuererhöhung (Grundsteuer A und B) für 2019 als Beschlussvorlage vorzulegen, welche 
dem Umfang nach den Einnahmen entspricht, die nach den bisher gültigen 
Straßenbeitragssatzungen für die in 2018 angefallenen Investitionsaufwendungen für den Umbau 
und Ausbau der öffentlichen Verkehrsanlagen erhoben worden wären. 
Weiterhin wird der Magistrat beauftragt, eine Prüfung vorzunehmen, in wie weit die o.g. Regelung 
auch auf die sog. Erschließungsbeitragssatzung vom 17.03.2008 Anwendung finden kann. Das 
Prüfungsergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung bis Ende 2018 mitzuteilen.  
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